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Weihnachtsgrußworte der Bürgermeister 
 

 

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,  
 
es ist Adventszeit und sehr kalt (zumindest beim Verfassen 
dieser Zeilen).  Das Jahr 2019 neigt sich dem Ende zu. Die 
Zeit des Jahreswechsels lässt uns wieder Inne halten und 
ein Resümee ziehen, was dieses Jahr passiert ist, was 
erfreulich war, was weniger erfreulich war, was man ändern 
möchte, was man sich vornimmt. Auch ich als 
Bürgermeister möchte das vergangene Jahr wieder Revue 
passieren lassen und ein Fazit ziehen.  
 
Es hat sich viel getan in Neumarkt-Sankt Veit. Sehr 
erfreulich war auch heuer wieder die rege Bautätigkeit, ganz 
besonders natürlich die Entwicklung im Baugebiet am 
Galgenberg. Es scheint so, dass dort im nächsten Jahr das 
letzte Grundstück mit zwei Gebäuden mit jeweils fünf 
Wohneinheiten entsteht. Das neue Baugebiet an der 
Gutenbergstraße ist schon weit erschlossen und im Januar 
beginnen die Verkäufe der einzelnen Bauparzellen. Es hat 
Ähnlichkeit mit dem Baugebiet Galgenberg ï für die 
Grundstücke besteht rege Nachfrage. Jetzt sind wir dabei 
neue Bauflächen auszuweisen, um den Nachfragen nach 
Bauland gerecht zu werden. Hier wird dann der nächste 
Schritt das Gebiet zwischen der Birken- und Bahnhofstraße 
sein. 
Aber auch in der Stadtentwicklung gibt es Neues: Die 
letzten Beschlüsse zur Stadtplatzsanierung wurden gefasst 
und der Antrag für die Zuschüsse aus der 
Städtebauförderung gestellt. Soweit sich nichts mehr 
verändert, werden im Frühjahr die ersten Baumaßnahmen 
beginnen. 
Auch zur Stadtentwicklung gehört, die Entscheidungen zur 
weiteren Nutzung der Thaler-Schmiede und des 
Durchgangsgebäudes am Oberen Tor. Vieles Weitere 
haben wir begonnen oder abgeschlossen, z.B. die 
Sanierung der Mittelschule und der Mehrzweckhalle, den 
Kinderhortbau an der Grundschule, der im März in Betrieb 
gehen soll. Geplant für das nächste Jahr ist der Neubau 
eines Kindergartens mit Kinderkrippe. Baubeginn dazu soll 
im kommenden Mai sein und Betriebsbeginn im September 
2021. Beim Breitbandausbau laufen die Baumaßnahmen 
des 4. Bauabschnitts, jetzt denken wir sogar schon daran 
im Bereich Wiesbach/Thambach einen Mobilfunkmasten 
bauen zu lassen. 
Ein besonderes Augenmerk möchte ich dieses Jahr auch 
wieder dem Energiebereich und auch der Natur widmen. 
Hier können wir zum einen einiges sparen, aber auch für die 
Umwelt einiges leisten.  
Um den Tourismus anzukurbeln, wurden in diesem Jahr die 
Radbeschilderungen erneuert und eine Stadtführungs-App 
soll eingeführt werden. Der Spatenstich für den Geh- und 
Radweg von Feichten bis Egglkofen soll im Februar 
erfolgen und damit ist der Radweg von Neumarkt-Sankt Veit 
dann durchgängig befahrbar bis Egglkofen. 
Schöne Feierlichkeiten hatten wird in unserer Stadt heuer 
zum Jubiläum der 750-jährigen Marktgründung und auch 
die 210-jährige Wiederkehr des Georgitages anlässlich der 
Schlacht bei Neumarkt im Jahre 1809 wurde gebührend 
gewürdigt. 
Bei all den Aufgaben und Planungen dürfen wir aber auch 
nicht die wichtigen Werte unseres Lebens vergessen. Dazu 
zählen für mich ganz besonders die Menschlichkeit, die 
Rücksicht auf andere und der Frieden in Europa und auf der 
Welt.  
 

 

Eine Städtepartnerschaft wie wir sie haben, soll auch zum 
Frieden in Europa beitragen. Im kommenden Frühjahr wird 
uns der Bürgermeister aus unserer Partnerstadt Caneva in 
Italien noch besuchen und sich offiziell verabschieden. 
Nach dem italienischen Kommunalwahlrecht darf Sindaco 
Andrea Gava nicht mehr kandidieren. Er hat sehr viel für 
unsere Freundschaft getan und wir werden uns bei dieser 
Gelegenheit bei ihm bedanken. 
 
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,  
 
schenken Sie Ihren Lieben, Ihrer Familie und Freunden ein 
wenig Zeit - Sie werden dieses Geschenk sicherlich vielfach 
zurückbekommen. 
Seien Sie dankbar für Gesundheit und Frieden in Ihren 
Familien. 
Ich danke allen, die etwas für unsere wunderschöne Stadt 
leisten, um sie auch weiterhin so liebens- und lebenswert 
zu erhalten. Hier möchte ich alle Ehrenamtlichen in den 
Vereinen, in den Feuerwehren und unsere Paten besonders 
hervorheben. 
 
Ich wünsche Ihnen und auch im Namen meines 
Amtskollegen Sindaco Andrea Gava aus Caneva eine 
erholsame und friedliche Weihnachtszeit im Kreise Ihrer 
Liebsten. Tanken Sie Kraft und Zuversicht für einen guten 
und gesunden Start ins Jahr 2020. 
 
Ihr Bürgermeister 
Erwin Baumgartner 
 
 
 
 
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
 
wieder kommt Weihnachten und das Jahr neigt sich seinem 
Ende zu. In der Gemeinde haben wir viel erreicht. Ein 
Baugebiet wird gerade erschlossen, in dem hoffentlich zum 
nächsten Weihnachtsfest schon Familien wohnen können. 
Die Renovierung unserer Schule ist weitergekommen und 
in unserer Ortsmitte hat sich einiges getan.  
 
Das Weihnachtsfest ruft in uns die Erinnerung wach an so 
manches schöne Weihnachten das wir schon gefeiert 
haben, zuerst als Kinder mit unseren Eltern, dann als Eltern 
mit unseren Kindern. Die Weihnachtstage sollen 
besinnliche Tage für uns sein. Der Alltag lässt uns wenig 
Zeit zur Einkehr bei uns selbst. In große Kinderaugen 
schauen und staunen, wenn die kleinen ihre Faszination 
zeigen. Was kann es schöneres geben. Ein paar liebe 
Worte, Freude leben, ein Lächeln. Gemeinsamkeit und 
Miteinander, Leidenschaft für etwas und jemanden, Freude 
am Tun und Sein sind Bausteine für Zufriedenheit und 
Glück. Geschenke in Form von Zeit und Aufmerksamkeit, 
von Liebe und Wertschätzung spielen dabei eine sehr viel 
größere Rolle als alle materiellen Geschenke. Weihnachten 
das Fest des Friedens, die Zeit der Besinnung und des 
Ăaufeinander Zugehensñ in seinem Herzen zu tragen und zu 
versuchen, es das ganze Jahr hindurch zu bewahren oder 
zu leben erscheint nicht einfach. Die Hektik der 
Vorweihnachtszeit sollte sich am ĂHeiligen Abendñ legen. 
Es ist dann Zeit ein Ohr für die bereits erwähnte und aktuelle 
Botschaft dieses Festens zu haben. In der Zeit zwischen 
den Jahren können wir uns besinnen, was das alte Jahr 
gebracht hat und was uns im neuen Jahr ganz persönlich 
und unserer Familie, aber auch die Gemeinde und unser 
Land in dem wir leben erwartet. Auf die große Politik haben 
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wir wenig Einfluss. Auf die Entwicklung unserer Gemeinde, 
auf die wir Einfluss nehmen können, dürfen wir guten Mutes 
zurückblicken und mit gleicher Gesinnung ins nächste Jahr 
starten.  
 
Danken möchte ich auf diesem Weg allen Verantwortlichen 
der Kirchengemeinde, der Schulen und Kindergärten, allen 
ehrenamtlichen Helfern in den Vereinen, im kulturellen und 
sozialen Bereich, allen Firmen, Dienstleistern, 
Handwerksbetrieben und Landwirten die in unserer 
Gemeinde investieren und Arbeitsplätze schaffen. Die 
Adventszeit und Weihnachtszeit ist aber auch gerade die 
Zeit in der wir nicht vergessen sollen, dass es Mitmenschen 
gibt die einsam sind, gesundheitlich angeschlagen oder im 
ablaufenden Jahr Rückschläge erlitten haben. Helfen wir 
diesen Menschen in dem wir an ihrem Schicksal Teilnahme 
zeigen. Dann werden wir sehen, dass Weihnachten seine 
Bestimmung erfüllt.  
 
Für unsere Gemeinde wünsche ich mir ein friedvolles und 
erfolgreiches Jahr 2020. Möge der Gemeinderat, bei dem 
ich mich für die gute Zusammenarbeit sehr herzlich 
bedanke, wieder Wege finden um unseren Ort weiter nach 
vorne zu bringen. Ich wünsche Ihnen allen eine besinnliche 
Adventszeit, ein gesegnetes Weihnachtsfest, viel Glück und 
Gesundheit im neuen Jahr und bedanke mich mit einem 
herzlichen Ăvergelts Gottñ an alle die uns bei unserer Arbeit 
für die Gemeinde übers Jahr unterstürzt haben. 
 
Ihr Bürgermeister 
Johann Ziegleder 
 
 
 
 

 

Stellenanzeige 
 

 
 

Wir beliefern als öffentliches 
Wasserversorgungsunternehmen 
im nördlichen Landkreis Mühldorf a. 
Inn das Gebiet der Stadt Neumarkt-
Sankt Veit und der Gemeinde Niedertaufkirchen mit rund 
1.300 m³/Tag. In unserem Wasserwerk ist zum 
nächstmöglichen Zeitpunkt ein Vollzeitarbeitsplatz zu 
besetzen, deshalb suchen wir 

 
 

einen Mitarbeiter für die Trinkwasserversorgung 
(m/w/d). 
 
 
Wir erwarten: 

- eine erfolgreich abgeschlossene Berufsausbildung als 
Fachkraft für Wasserversorgung, oder in einem 
handwerklichen bzw. technischen Beruf, vorzugsweise 
Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizungs- und 
Klimatechnik oder Rohrnetzbauer (m/w/d). 

- Bereitschaft zur Weiterbildung als Fachkraft für 
Wasserversorgung 

- Zuverlässigkeit, Loyalität, Engagement, Flexibilität und 
Verantwortungsbewusstsein 

- Einsatzbereitschaft und Flexibilität im Rahmen der 
Rufbereitschaft, nachts und am Wochenende 

- freundliches und zuvorkommendes Auftreten 

- arbeiten im Team sowie auch eigenständig 

- Besitz einer Fahrerlaubnis der Klasse B/BE 
 
 

Ihre Aufgaben: 

- Bau, Betrieb und Instandhaltung des Wasserrohrnetzes 
und Wasserversorgungsanlage 

- Wartungsarbeiten an Gewinnungs-, Aufbereitungs- und 
Speicheranlagen 

- Zählereinbau und ïaustausch 

- Vermessungsarbeiten und Dokumentation derArbeiten 

- zusätzlich auch Winterdienst im städt. Bauhof 
 

Wir bieten: 

- einen Arbeitsplatz mit einem anspruchsvollen und 
interessanten Aufgabenbereich 

- flexible Arbeitszeiten und moderne Arbeitsbedingungen 

- Möglichkeiten zur bedarfsorientierten Fort- und 
Weiterbildung 

- eine leistungsgerechte Vergütung nach TVöD und die 
im öffentlichen Dienst üblichen Sozialleistungen. 

 
Haben Sie Interesse? 
Dann senden Sie bitte Ihre aussagekräftigen Unterlagen bis 
spätestens 07.01.2020 an die Stadt Neumarkt-Sankt Veit, 
Personalverwaltung, Johannesstr. 9, 84494 Neumarkt-
Sankt Veit oder per E-Mail (nur pdf-Datei) an: 
info@vgnsv.de 
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an: Personalverwaltung 
(Tel. 0 86 39/98 88-16). Für fachliche Fragen steht Ihnen 
der Leiter des Bauhofs, Herr Martin Wolf (Tel. 0 86 39/89 
00) gerne zur Verfügung. 
 
 
Bitte beachten Sie:  
Personenbezogene Daten werden im Rahmen des 
Bewerbungsverfahrens elektronisch gespeichert und verarbeitet. 
Diese Daten werden zu keinem anderen Zweck verwendet. Nach 
Abschluss des Verfahrens werden diese Daten fristgerecht gelöscht. 
Grundsätzlich schicken wir keine Bewerbungen zurück. Legen Sie uns 
deshalb nur Kopien vor. 

 
 
 

 

Neuer Mitarbeiter im Bauhof 
 

 

 
 
Seit Anfang November beschäftigt der städtische Bauhof 
Neumarkt-Sankt Veit Herrn Michael Rauscheder. Der 
gebürtige Neumarkter unterstützt künftig das Team des 
Bauhofs als gelernter Landschaftsgärtner in allen Belangen 
rund um die Grünpflege. 
Herr Rauscheder arbeitet bereits mit viel Fleiß und Freude 
in seinem neuen Tätigkeitsfeld. 
Wir wünschen ihm viel Erfolg bei seinen neuen Aufgaben. 
 
 
 

mailto:info@vgnsv.de
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Schülerehrung 
 

 

 
 
Im Rahmen der Bürgerversammlung fand am Mittwoch, den 
20. November 2019 die alljährliche Schülerehrung statt. 
23 Schülerinnen und Schüler aus Neumarkt-Sankt Veit und 
Umgebung waren dazu eingeladen, sich von Bürgermeister 
Baumgartner zu ihren hervorragenden schulischen 
Leistungen gratulieren zu lassen. Er freute sich darüber, 
jedes Jahr einer so großen Zahl an ĂEinsersch¿lernñ ein 
kleines Geschenk überreichen zu dürfen, um die 
herausragend guten Noten in den Zeugnissen 
anzuerkennen. 

 
Herr Baumgartner wünschte allen weiterhin viel Glück und 
Erfolg für die Zukunft! 
 
Foto und Text: Stadt Neumarkt-Sankt Veit 

 
 
 

 

Überreichung des Förderbescheids für die 
Jugendfreizeitanlage 

 

 

 
 
 

Förderantrag nach der Leader-Förderrichtlinie wegen 
Errichtung einer Jugendfreizeitanlage gestellt.  
 
Im September 2019 hat die Stadt Neumarkt-Sankt Veit in 
Zusammenarbeit mit der LEADER-Aktionsgruppe 
Mühldorfer Netz e.V. einen Förderantrag nach der 
LEADER-Förderrichtlinie beim Amt für Ernährung, 
Landwirtschaft und Forstern in Rosenheim gestellt.  
Ziel dieser Förderung ist es, auf dem bereits bestehenden 
Skaterplatz an der Bubinger Straße eine 
Jugendfreizeitanlage samt Fußballkäfig und 
Rollsportanlage zu errichten, um den Neumarkter Bürgern, 

egal ob jung oder alt, ein weiteres Angebot zur sportlichen 
Betätigung und Freizeitgestaltung bieten zu können.  
 
Die Stadt Neumarkt-Sankt Veit hat hierfür am 18.11.2019 in 
Buchbach den LEADER-Förderbescheid erhalten. Mit 
diesem wurde ein Zuschuss von 60% der förderfähigen 
Kosten und einer Fºrdersumme von rund 87.000 ú für das 
Projekt "Jugendfreizeitanlage Neumarkt-Sankt Veit" 
bewilligt.  
 
Im nächsten Jahr finden die Ausschreibungen und 
Vergaben an die Baufirmen statt, sodass die 
Jugendfreizeitanlage voraussichtlich bis Ende 2020 fertig 
gestellt werden kann. 
 
 

 
 

 

Informationen zum Winterdienst 
 

 

Beinahe schon Ăwie gewohntñ bitten die Verwaltung und die 
Mitarbeiter des Winterdienstes um die Beachtung einiger 
Punkte, die einen möglichst reibungslosen und effektiven 
Räumdienst ermöglichen sollen. 
Möglichst bei den ersten Schneeflocken oder überfrierender 
Nässe sind die Mitarbeiter des Winterdienstes der Stadt im 
Einsatz um die Gefährdung durch Schnee oder Eis zu 
beseitigen. Natürlich können sie nicht überall sofort sein ï 
und es gibt einiges, das die Bürgerinnen und Bürger 
beachten können und dadurch den Ablauf beschleunigen. 
Zum Beispiel erschwert es den Schneeräumfahrzeugen, die 
Siedlungsstraßen zu befahren, wenn dort Autos geparkt 
sind, außerdem ergeben sich dadurch Probleme, wo der 
Schnee abgelagert werden soll. Natürlich ist klar, dass nicht 
jeder über eine Garage verfügt, aber vielleicht ist es 
möglich, das Fahrzeug vor der Garage statt auf der Straße 
zu parken. 
 
Ein weiteres Problem beim Räumen der Straßen und Wege 
stellen auch Büsche, Bäume und Sträucher dar, die sich 
unter der Schneelast nach außen in den Straßen- und 
Wegeraum biegen und so teilweise die Räumfahrzeuge 
behindern. Wir bitten Sie daher, ihre Pflanzen möglichst 
zurückzuschneiden, dadurch wird auch Schneebruch 
vermieden. 
 
Ein Drittes ist das Ablagern des Schnees von Ihrem 
Grundstück auf der Straße. Dies ist aufgrund der 
Verordnung nicht erlaubt und führt zur Gefährdung des 
Verkehrs bzw. erschwert die Räumung der öffentlichen 
Verkehrsflächen. Außerdem möchte die Verwaltung 
gemeinsam mit dem Bauhof darauf hinweisen, dass auf den 
Radwegen im Außenbereich rechtlich gesehen kein 
Winterdienst stattfinden muss. Kommt es also zu stärkeren 
Schneefällen haben diese Wege im Außenbereich die 
niedrigste Priorität für unseren Bauhof und werden erst zum 
Schluss geräumt. 
 
Gute Sichtverhältnisse sind im Straßenverkehr mit 
entscheidend, um Unfälle zu verhindern. Fußgänger und 
Autofahrer sind entlang der Fahrbahn, beim Queren oder 
an Einmündungen darauf angewiesen, zu sehen und 
gesehen zu werden. Auch wenn schön gestaltete Gärten 
und Grundstücke mit Bäumen, Hecken und Sträuchern zu 
einem ansprechenden Ortsbild gehören und überall gerne 
gesehen sind, sollten Grundstückseigentümer gelegentlich 
die Bepflanzung ihres Grundstücks unter dem 
Gesichtspunkt der Verkehrssicherheit überprüfen. 
 
 

https://www.vgnsv.de/fileadmin/_processed_/2/c/csm_Foto_UEberreichung_Foerderbescheid_Jugendfreizeitanlage_366120068c.jpg


Ausgabe 12/2019                        Amts- und Mitteilungsblatt  Seite 5 

Straßenraum und Gehwege von Bepflanzung freihalten 
 
Müssen Fußgänger vom Gehweg auf die Fahrbahn 
ausweichen, weil der Bewuchs zu weit in den Gehweg 
hineinragt oder sind Kinder auf dem Schulweg bei 
Dunkelheit schlechter erkennbar, weil die 
Straßenbeleuchtung durch Pflanzen verdeckt wird, sollte 
die nun beginnende vegetationsarme Zeit auf jeden Fall 
genutzt werden, um wuchernde Pflanzen 
zurückzuschneiden und nicht mehr standsichere Pflanzen 
zu entfernen. Unfälle, die durch sichtbehindernde Pflanzen 
mit verursacht werden, können für den Grundstücksbesitzer 
haftungsrechtliche Folgen haben. 

 
Freizuhaltende Profile beim Rückschnitt an Straßen und 
Gehwegen 
 
Beim Rückschnitt sollte beachtet werden, dass die 
Hinterkante eines Gehweges bis zu einer Höhe von 2,5 m 
nicht überwachsen werden darf. Über Fahrbahnen und 
einem angrenzenden Seitenstreifen von 0,5 bis 1,5 m muss 
ein lichter Raum von 4,5 m frei eingehalten werden. Das 
Wachstum bis zum Herbst nächsten Jahres, Schneelast, 
Nässe oder Fruchtbehang sollten dabei gleich mit 
berücksichtigt werden. Im Sichtfeld von Einmündungen 
dürfen Pflanzen nicht höher als 80 cm sein. 
 
 
 
 

 

Christbaumspenden 
 

 

Wir bedanken uns sehr herzlich bei Familie Berghammer 
aus der Alten Teisinger Straße, für die großzügige Spende 
des Christbaums am Rathaus und bei Familie Arlt aus der 
Jaudstraße für den Christbaum am Bauhof bzw. bei der 
Feuerwehr in Neumarkt-Sankt Veit. 
Falls Sie auch einen Baum haben, den Sie im kommenden 
Jahr gerne spenden möchten, freuen wir uns auf Ihren 
Anruf im Rathaus. 

 
 
 

 

Ausweispflicht 
 

 

Hinweis auf die Ausweispflicht nach § 1 Abs. 1 Satz 1 
PAuswG 
 
Laut dem Personalausweisgesetz (PAuswG) ist jede/r 
Deutsche ab dem 16. Lebensjahr zur Führung eines 
Personalausweises verpflichtet. (Personen, die in 
Pflegegrad 2, oder einem höheren Pflegegrad eingestuft 
sind, können von dieser Pflicht ausgenommen werden. 

Wenden Sie sich für nähere Informationen an die 
Mitarbeiterinnen des Einwohnermeldeamtes.) Um Ihnen 
Unannehmlichkeiten zu ersparen, bietet das 
Einwohnermeldeamt der VG Neumarkt-Sankt Veit den 
Service, dass einige Wochen vor Ablauf des Dokumentes 
ein Erinnerungsschreiben an die betroffene Person 
zugestellt wird. (Achtung: Wer über einen Personalausweis 
UND einen Reisepass verfügt, erhält das Schreiben erst, 
wenn die Gültigkeit des länger gültigen Dokumentes 
abläuft.) Grundsätzlich kann jeder persönlich entscheiden, 
ob Personalausweis und Reisepass, oder nur eines der 
beiden Ausweisdokumente beantragt wird. Die zum Teil 
doch weit verbreitete Annahme ĂIch komme nirgends mehr 
hin, ich brauche keinen Ausweis.ñ ist aufgrund der 
Ausweispflicht leider falsch. Wir möchten Sie daher bitten, 
die Gültigkeit Ihrer Dokumente zu Überprüfen und diese 
zeitnah (Fertigung 2-4 Wochen) zu beantragen.  
Sollte Ihr Dokument bereits längere Zeit abgelaufen sein, 
bitten wir Sie, so bald wie möglich ein neues zu beantragen. 
Sie benötigen dazu ein max. 6 Monate altes biometrisches 
Passbild, sowie eine Geburts- oder Heiratsurkunde, soweit 
wir Ihnen bislang noch kein Dokument ausgestellt haben. 
Bedenken Sie, dass im Alltag immer wieder ein gültiger 
Personalausweis / Reisepass nötig wird. Sei es beim 
Erledigen von Bankgeschäften, für Notarangelegenheiten 
oder gar bei Krankenhaus- oder Pflegeheimaufenthalten. 
Da wir alle Personen ohne gültige Dokumente regelmäßig 
an Ihre Pflicht erinnern, möchten wir Sie zusätzlich aber 
auch auf die möglichen Konsequenzen aufmerksam 
machen. Wer über kein gültiges Ausweisdokument verfügt, 
begeht nach § 32 Abs. 1 Nr. 1 PAuswG eine 
Ordnungswidrigkeit, die mit einem Bußgeld von bis zu 5.000 
ú (Ä 32 Abs. 3 PAuswG) geahndet werden kann. Denken 
Sie an die Fälle, in denen ein gültiges Ausweisdokument 
vorhanden sein sollte und Entscheiden Sie sich für die 
Neubeantragung. Gerne stehen wir Ihnen im 
Einwohnermeldeamt auch für Fragen zur Verfügung.  
 
 

 

Namensfindung für den neuen 
Kindergarten 

 

 

Wir rufen alle Kinder und Jugendliche auf, sich an der 
Namensfindung und auch für ein Logo des neuen 
Kindergartens ĂAn der Landshuter StraÇeñ zu beteiligen. 
 
Mit dem Bau des neuen Kindergartens wird im Mai 2020 
begonnen und im September 2021 sollen die Kinder 
einziehen. Nun sind wir auf der Suche nach einem Namen 
und ein Logo für unsere neue Kinderwelt. 
 
Ihr könnt all eure Vorschläge bis 31.01.2020 im Rathaus in 
Neumarkt-Sankt Veit oder per Email unter info@vgnsv.de 
abgeben. Unter allen eingegangenen Vorschlägen verlosen 
wird ein kleines Geschenk. 
 
Einen ersten Vorschlag gibt es von unserem Planungsbüro 
und kann euch als Hilfe dienen. 
 

 
 
Also liebe Kinder und Jugendliche, macht mit und helft uns 
bei der Namensfindung. 

 
 

mailto:info@vgnsv.de
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Amtsblatt 
(Amtliche Hinweise und Bekanntmachungen) 

 

 

Bekanntmachung 
der Stadt Neumarkt-Sankt Veit 

Aufstellung des Bebauungsplans ĂAdlsteiner StraÇeñ 
(Beschleunigtes Verfahren gem. § 13 BauGB i.V.m.  

§ 13 a BauGB i. V. m. § 13 b BauGB) 
 

Aufstellungsbeschluss 
und frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung 

gem. § 2 Abs. 1 i.V.m § 13a Abs. 3 i. V. m. § 13b 
Baugesetzbuch (BauGB) 

 

 
 
Der Stadtrat hat in der Sitzung am 12.12.2019 die 
Aufstellung und die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung 
des Bebauungsplanes der Stadt Neumarkt-Sankt Veit 
beschlossen. Die Bebauungsplanaufstellung erfolgt als 
Bebauungsplan zur Einbeziehung von 
Außenbereichsflächen im Rahmen des beschleunigten 
Verfahrens gemäß §13b BauGB i. V. m. §13a BauGB i. V. 
m. §13 BauGB  
 
Der Beschluss wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Das Plangebiet des Bebauungsplanes befindet sich 
Nordöstlich des Stadtplatzes und grenzt im Norden an den 
Tegernbach und im Süden an die Bebauung der Adlsteiner 
Straße. Der genaue Umgriff ist im beiliegenden Lageplan 
dargestellt. 
 
Wesentliche Ziele der Planung sind: 
- Geordnete städtebauliche Entwicklung 
 
Es wird keine Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB 
durchgeführt. 
Die Öffentlichkeit kann sich über die allgemeinen Ziele und 
Zwecke sowie die wesentlichen Auswirkungen der Planung 

vom 27.12.2019 bis einschließlich 17.01.2020 
 
im Rathaus der Verwaltungsgemeinschaft Neumarkt-Sankt 
Veit, Johannesstr. 9, 84494 Neumarkt-Sankt Veit, Bauamt, 
Zimmer 110, während der allgemeinen Dienststunden 
(montags bis mittwochs von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr, 
donnerstags von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr und 14.00 Uhr bis 
18.00 Uhr und freitags von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr) 
unterrichten und während dieser Frist äußern. 
 
Gemäß § 13 a Abs. 3 BauGB wird bekannt gemacht, dass 
die o.g. Bebauungsplanaufstellung im beschleunigten 
Verfahren ohne Durchführung einer Umweltprüfung nach § 
2 Abs. 4 BauGB aufgestellt wird. 
 

Die Äußerungen werden im Rahmen der Auswertung aller 
Äußerungen überprüft und fließen dann in das weitere 
Bebauungsplanverfahren ein.  
 
Die Unterlagen zum Bebauungsplanverfahren sind auch im 
Internet unter der Adresse www.vgsnv.de zu finden. 
 
Datenschutz: 
Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt auf der Grundlage 
der Art.6 Abs.1 Buchstabe e (DSGVO) i.V. mit §3 BauGB und dem 
BayDSG. Sofern Sie Ihre Stellungnahme ohne Absenderangaben 
abgeben, erhalten Sie keine Mitteilung über das Ergebnis der Prüfung. 
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Formblatt 
ĂDatenschutzrechtliche Informationspflichten im Bauleitplanverfahrenñ 
das ebenfalls öffentlich ausliegt. (siehe gesonderte Mustervorlage) 
 
Neumarkt-Sankt Veit, 17.12.2019 
 
Erwin Baumgartner, 1. Bürgermeister 
 
 
 
 

Bekanntmachung 
der Gemeinde Egglkofen 

über die 
Vereinfachte Änderung des Bebauungsplanes 

ĂEgglkofenñ ï 2. Änderung Bereich Fürstbergstraße 

  

 

http://www.vgsnv.de/
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Der Gemeinderat hat in der Sitzung am 28.11.2019 
beschlossen, den Entwurf der 2. Bebauungsplanänderung 
gemäß § 13 Abs. 2 Nr. 2 Baugesetzbuch ïBauGB- 
(vereinfachtes Verfahren) in Verbindung mit § 3 Abs. 2 
BauGB öffentlich auszulegen. 
 
Der Bebauungsplan trªgt die Bezeichnung ĂEgglkofen und 
umfasst die Häglspergerstraße, Fürstbergstraße, Ludwig-
Ganghofer-Straße und Rosenweg.ñ   
Der genaue Umgriff ist im beiliegenden Lageplan 
dargestellt. 
 
Der Entwurf der Bebauungsplanänderung und seine 
Begründung werden vom 27.12.2019 bis zum 29.01.2020 
im Rathaus der Verwaltungsgemeinschaft Neumarkt-Sankt 
Veit, Johannesstr. 9, 84494 Neumarkt-Sankt Veit, Bauamt, 
Zimmer 110, während der allgemeinen Dienststunden 
(montags bis mittwochs von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr, 
donnerstags von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr und 14.00 Uhr bis 
18.00 Uhr und freitags von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr) zu 
jedermanns Einsicht öffentlich ausgelegt. 
 
Von einer Umweltprüfung wird gemäß § 13 Abs. 3 BauGB 
abgesehen.  
 

Stellungnahmen können während dieser Frist schriftlich 
oder während der Dienststunden zur Niederschrift 
abgegeben werden. 
Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können bei 
der Beschlussfassung über den Bebauungsplan 
unberücksichtigt bleiben, wenn die Gemeinde den Inhalt 
nicht kannte und nicht hätte kennen müssen und deren 
Inhalt für die Rechtmäßigkeit des Bauleitplans nicht von 
Bedeutung ist  (§ 4 a Abs. 6 BauGB).  
 
Die Unterlagen zum Bebauungsplanverfahren sind auch im 
Internet unter der Adresse www.vgnsv.de zu finden. 
 
Datenschutz: 
Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt auf der 
Grundlage der Art.6 Abs.1 Buchstabe e (DSGVO) i.V. mit 
§3 BauGB und dem BayDSG. Sofern Sie Ihre 
Stellungnahme ohne Absenderangaben abgeben, erhalten 
Sie keine Mitteilung über das Ergebnis der Prüfung. Weitere 
Informationen entnehmen Sie bitte dem Formblatt 
ĂDatenschutzrechtliche Informationspflichten im 
Bauleitplanverfahrenñ das ebenfalls öffentlich ausliegt 
(siehe gesonderte Mustervorlage). 
 
 
Neumarkt-Sankt Veit, 17.12.2019 
 
Johann Ziegleder, 1. Bürgermeister 
 
 

- Ende Amtsblatt ï 
 

 
 

Aus dem Sitzungssaal 
 

 

Finanz- und Verwaltungsausschuss 
 
Im öffentlichen Teil der Sitzung vom 03. Dezember 2019 
befassten sich die Mitglieder des Finanz- und Verwaltungs- 
ausschusses mit folgenden Tagesordnungspunkten: 
 
- Kommunales Förderprogramm Stadtgestaltung/ 

Einzelhandel, Verlängerung bis Ende 2021  

Bau- und Umweltausschuss 
 
Im öffentlichen Teil der Sitzung vom 04. Dezember 2019 
befassten sich die Mitglieder des Bau- und Umwelt-
ausschusses mit folgenden Tagesordnungspunkten: 
 
- 8 Bauvorhaben 
- Aufstellung Außenbereichssatzung "Rott" - Billigungs- 

und Auslegungsbeschluss 
- Aufstellung Bebauungs- und Grünordnungsplan 
ĂAdlsteiner StraÇeñ - Aufstellungsbeschluss 

- Stadtplatzsanierung 
 -  Entscheidung über die Standorte von zusätzlichen 
  Bäumen am Stadtplatz 
 - Entscheidung über das Leitsystem ï taktiles System 
 -  Vorstellung der Elektroplanung 
 - Ergebnis - hydrodynamische Nachberechnung des   

Kanalsystem Stadtplatz 
- Brücke Hofthambach - Vorstellung Entwurfplanung 
- Maßnahmenbeschluss Bau eines Mobilfunkmasten 
- Maßnahmenbeschluss Sanierung der kleinen Sporthalle 
 
 
Stadtrat 
 
Im öffentlichen Teil der Sitzung vom 12. Dezember 2019 
befassten sich die Mitglieder des Stadtrats mit folgenden 
Tagesordnungspunkten: 
 
- Aufstellung Außenbereichssatzung "Rott" - Billigungs- 

und Auslegungsbeschluss 
- Aufstellung Bebauungs- und Grünordnungsplan 
ĂAdlsteiner StraÇeñ - Aufstellungsbeschluss 

- Bebauungsplan ĂBahnhofstraße - Herzog-Heinrich-
Straßeñ - Ergänzendes Verfahren 

- Kommunales Förderprogramm Stadtgestaltung/ 
 Einzelhandel, Verlängerung bis Ende 2021 
- Maßnahmenbeschluss Bau eines Mobilfunkmasten 
- Maßnahmenbeschluss Sanierung der kleinen 

Sporthalle 
- Brücke Hofthambach - Billigung der Entwurfsplanung 
- Stadtplatzsanierung 
 -  Entscheidung über die Standorte von zusätzlichen 
  Bäumen am Stadtplatz 
 - Entscheidung über das Leitsystem ï taktiles System 
 
  
Gemeinderat Egglkofen 
 
Im öffentlichen Teil der Sitzung vom 27. November 2019 
befassten sich die Mitglieder des Gemeinderates Egglkofen 
mit folgenden Tagesordnungspunkten: 
 
- Bebauungsplan "Egglkofen" - 2. Änderung - Billigungs- 

und Auslegungsbeschluss 
- Am Bäckerberg - Verlegung des südlichen Gehwegs auf 

die Nordseite der Straße 
 
Sitzungstermine 
 
Die nächsten Sitzungen der Gremien finden voraussichtlich 
wie folgt statt:  
 

Finanz- und Verwaltungsausschuss: 14.01.2020,18.00 Uhr 
Bau- und Umweltausschuss: 14.01.2020, 18.30 Uhr 
Stadtrat: 23.01.2020, 18.30 Uhr 
 

Alle Sitzungen der Stadt Neumarkt-Sankt Veit finden im 
Sitzungssaal des Rathauses statt. 

http://www.vgnsv.de/
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Gemeinderat Egglkofen: 23.01.2020, 19:30 Uhr 
 

Die Sitzungen des Gemeinderates finden im Sitzungssaal 
der Gemeinde Egglkofen statt. 
 
 
 

 

Aus dem Standesamt 
 

 

Im Monat November 2019 wurden im Standesamt 
Neumarkt-Sankt Veit folgende Beurkundungen 
vorgenommen und zur Veröffentlichung freigegeben: 
 

Sterbefälle:  
12.11.2019  Theobald Gschwandtner, 
 Neumarkt-Sankt Veit 
18.11.2019 Theresia Schindlbeck, Vilsbiburg 
21.11.2019 Josef Ewinger, Egglkofen 
22.11.2019 Rudolf Kröll, Neumarkt-Sankt Veit 
 
Hochzeiten: 
22.11.2019 Christian Bauer und Sylvia Landsmann, 

Neumarkt-Sankt Veit   
 
 
 
 

 

Seniorennachrichten 
 

 

Informationen zu Pflegegeld und zu Defibrillatoren 
  
Bayern hat 2018 ein sogenanntes Landespflegegeld in 
Höhe von 1000 ú eingef¿hrt. Das Pflegegeld kºnnen in 
Bayern lebende Pflegebedürftige ab Pflegegrad 2 erhalten. 
Das Landespflegegeld muss nur einmal beantragt werden 
und wird dann jährlich weitergezahlt, solange die 
Voraussetzungen bestehen. ... Diese neue Leistung ist 
steuerfinanziert und sie ist keine Leistung der 
Pflegeversicherung. 
Wer das Landespflegegeld noch für das Jahr 2019 erhalten 
möchte, muss den Antrag bis zum 31.12.2019 stellen. Die 
Antragstellung kann ab sofort schriftlich erfolgen, die 
Adresse lautet: 
Landespflegegeldstelle, Postfach 1365, 92203 Amberg 
(Tel. 09621/9669-2444) 
(aus www.pflegegeld-info.de/bayern-landespflegegeld) 
  
Defibrillatoren: Um im Notfall schnell helfen zu können, 
sollte man wissen, wo Defibrillatoren aufgestellt sind. An 
folgenden Standorten befinden sich in unserer 
Verwaltungsgemeinschaft Defibrillatoren: 
 
Neumarkt-Sankt Veit:   Sparkasse, Stadtplatz 32 

Praxis Dr. Windhager & Dr. Reber, 
Adlsteiner Str. 16 

                                     Freibad, Badstr. 5 
Egglkofen:                    Raiffeisenbank, Landshuter Str. 10 
  
 
Der Seniorenreferent wünscht allen älteren Mitbürgern 
und ihren Angehörigen ein frohes Weihnachtsfest,  
für das Neue Jahr 365 glückliche Tage, eine stabile 
Gesundheit und Kraft zur Bewältigung des Alltags. 
  
Informationen des Seniorenreferenten erscheinen in loser 
Abfolge im Mitteilungsblatt. Anregungen nimmt gerne Herr 
Franz Göhl, Tel.: 0 86 39/62 50, entgegen. 
 
 
 

 

Kindernachrichten 
 

 
 

 
 

Geschenk mit Herz 
 

Die stªdtische Kindertagesstªtte Neumarkt-Sankt Veit 
beteiligte sich bei der Weihnachtsaktion von Humedica, 
unterst¿tzt und gesponsert von Sternstunden und dem 
Bayerischen Rundfunk. FleiÇig packten die Kinder 
Schuhkartons mit allerlei Geschenken f¿r arme Kinder. Die 
Kartons wurden wunderschºn verziert. Gemeinsam 
brachten die Vorschulkinder die Geschenke zum 
Lastwagen. Wir w¿nschen vielen Kindern viel Freude mit 
den Geschenken. 

Foto und Text: Kindertagesstätte Neumarkt-Sankt Veit 
 
 

 
 

Der Nikolaus auf dem Traktor 
 
Im Kinderland Egglkofen war am Montag, den 09.12.2019 
der Niklaus zu Besuch und verteilte gefüllte Socken und 
Strümpfe. Die Kinder haben dem Nikolaus eine Woche 
vorher an eine Wäscheschnur die Socken aufgehängt und 
als diese eines Vormittags dort nicht mehr hingen, begann 
die große Vorfreude auf den Nikolaus. Gegen 10.30 Uhr 
kehrte er dann ein, in seinem wunderschönen Gewand. 
Doch kam er heuer nicht zu Fuß oder auf seinem Schlitten, 
sondern auf seinem Traktor. Bei den Kindern und bei den 
Erwachsenen kam große Begeisterung auf, als man den 
Nikolaus auf seinem Gefährt durch Egglkofen fahren sah. 
 

http://www.pflegegeld-info.de/bayern-landespflegegeld
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Anmeldung für das Kinderland Egglkofen 2020/21 

  
Im Kinderland Egglkofen werden Kinder zwischen 9 
Monaten und 10 Jahren betreut. Dabei sind die Gruppen 
in eine Krippengruppe für Kinder von 9 Monaten bis ca. 3 
Jahren, zwei Kindergartengruppen für Kinder von ca. 3 bis 
ca. 6 Jahren und eine Nachmittagsbetreuung für 
Schulkinder von ca. 6 bis 10 Jahren aufgeteilt. Die 
Einrichtung ist von 07.00 - 17.00 Uhr geöffnet. 
Während des Tagesablaufs sind die Gruppen für die meiste 
Zeit geöffnet, sodass situationsgebundene pädagogische 
Bildung- Erziehung und Betreuung bestmöglich stattfinden 
kann. Im Kinderland stehen den Kindern ausgewogenes 
Brotzeitbuffet, auf Wunsch ein gesundes, warmes 
Mittagessen und eine Nachmittagsverpflegung zur 
Verfügung. Kinder mit erhöhtem Förderbedarf können 
speziell durch unsere Frühförderung, Heilpädagogik, Ergo- 
und Logotherapie gefördert werden. 
Das Kinderland Egglkofen lädt Sie zur Anmeldewoche 
vom 20.01. - 24.01.20 in die Kindertageseinrichtung ein. Je 
nach Terminvereinbarung können Sie mit Ihrem Kind die 
Einrichtung besichtigen und im Anmeldegespräch Ihr Kind 
für einen Kita-Platz anmelden. Angemeldet sollten auch die 
Kinder werden, die während es Jahres aufgenommen 
werden sollen. 
Ansprechpartnerin und Terminvereinbarung: Anna-Maria 
Held, Tel. 08639 ï 360 
 

Foto und Text: Kinderland Egglkofen 
 
 

 

VHS 
 

 

 
Wir freuen uns, wenn das eine oder andere Angebot für Sie 
dabei ist: 
 

Adventsingen des DAV ï zum Einstimmen auf 
Weihnachten - Sa. 21.12.19 , 15 Uhr ï Stift St. Veit 
 
Entspannt durch den Alltag für Senioren - 
Entspannungsübungen aus dem Autogenen Training 
können Senioren helfen die Gedächtnisleistung zu stärken, 
Schmerz zu verringern, das Immunsystem zu unterstützen 
etc. ï ab Di. 07.01.2020, 9 bis 10 Uhr ï 8 Vormittage ï 
Herzoglicher Kasten, Saal 
 
After-Work Wirbelsäulengymnastik mit 
Ganzkörpertraining ï Die Teilnehmer lernen ihren Rücken 

bewusst wahrzunehmen und die Muskeln zu lockern, zu 
dehnen und zu kräftigen ï ab Di. 07.01.20, 18 bis 19.30  Uhr 
ï 10 Abende ï Turnhalle Egglkofen 
 
ĂBewusst gesund ernªhrenñ ï Gesunde Ernährung 
bedeutet nicht, sich nur noch von Brokkoli und Spinat zu 
ernähren! Im Gegenteil: Sie macht satt, ist bunt und 
vielfältig. Außerdem wirkt sie gesundheitsfördernd und 
präventiv gegen Erkrankungen. ï ab Di. 07.01.20 ï 18.30 ï 
19.30 Uhr ï 8 Abende ï Herzoglicher Kasten 
 
Hatha Yoga am Abend - Durch Yoga-Übungen, richtig 
durchgeführt, entstehen wohltuende Wirkungen auf Körper, 
Geist und Seele ï ab Mi. 08.01.20 ï 17 bis 18.30 Uhr ï 10 
Abende ï Herzoglicher Kasten, Saal 
 
Hausschuhe ï stricken, waschen, filzen - Das Filzen von 
gestrickten Stücken in der Waschmaschine ist eine 
faszinierend einfache Technik, die vor allem für 

Strickanfänger geeignet ist ï 2 Nachmittage: Fr. 10. + 
24.01.20 ï 14.30 bis 16.30 Uhr ï Herzoglicher Kasten, 
1.  OG 
 
Wirbelsäulengymnastik mit Ganzkörpertraining ï Auch 
hier lernen die Teilnehmer ihren Rücken bewusst 
wahrzunehmen und ihre Muskeln zu lockern und zu 
kräftigen ï ab Mo. 13.01.20 ï 9 bis 10.30 Uhr ï Herzoglicher 
Kasten, Saal 
 
2 Tages Workshop Resilienz ï ĂWie gehe ich mit Stress 
um?ñ ï An diesem Wochenende machen Sie sich unter 
professioneller Anleitung auf die Suche nach Ihrem 
ureigensten Weg mit Stress umzugehen ï Fr. 17.01.20 von 
14 bis 19 Uhr + Sa. 18.01.20 von 9 ï 16.30 Uhr ï 
Herzoglicher Kasten, Saal 
 
NEU!!! Strick-Cafe ï Statt "einsam" vor sich hin zu stricken, 
ist es doch viel schöner gemeinsam zu stricken & 
voneinander zu lernen ï jeden Freitagnachmittag (außer in 
den Ferien) ï von 14.30 ï 16.30 Uhr ï Herzoglicher Kasten, 
1. OG 
 
Vorankündigung: ab März 2020 bieten wir in Kooperation 
mit dem Malteser e. V. Mühldorf Erste Hilfe Kurse 
in  Neumarkt-Sankt Veit an ï Kurse, die für 
Führerscheinbewerber aller Klassen, betriebliche Ersthelfer 
und Übungsleiter geeignet sind, aber auch Kurse, die 
speziell auf die Hilfe für Säuglinge / Kleinkinder bzw. für 
Personen 65+ zugeschnitten sind ï Kurstermine sind 
bereits online. 
 
Das neue vhs-Programm von Februar bis August 2020 ist 
ab sofort online und kann bereits gebucht werden. Das 
gedruckte Programmheft erhalten Sie ab Mitte Januar bei 
uns und vielen Auslegestellen im Landkreis.   
 
Es war ein spannendes Jahr 2019 für unsere 
Volkshochschule: wir bedanken uns an dieser Stelle ganz 
herzlich bei allen Kursteilnehmern und Dozenten, die 
Erwachsenenbildung vor Ort unterstützen und ermöglichen!  
Wir wünschen allen eine schöne und besinnliche 
Weihnachtszeit und alles Gute für das Jahr 2020!  
Ihr vhs-Team 

 
Anmeldung: 
Tel. 0162 - 1874 164 
info@vhs-neumarkt-st-veit.de 
www.vhs-neumarkt-st-veit.de 
Aktuelles finden Sie auf Facebook VHS Neumarkt-St. Veit 
 
 
 
 
 

Kreisbildungswerk 
 

 

Kreisbildungswerk: 
 
Der Pfarrgemeinderat und das katholische 
Kreisbildungswerk wünschen allen Bürgerinnen und 
Bürgern der Stadt Neumarkt-Sankt Veit ein frohes, 
gesegnetes Weihnachtsfest und einen guten Start in das 
Jahr 2020. Vielen Dank an alle, welche im Jahr 2019 bei 
den ĂNeumarkter Ausfl¿genñ teilgenommen haben. Wir 
würden uns freuen, Sie im neuen Jahr bei dem einen oder 
anderen Ausflug wieder zu sehen. 
 
 

mailto:info@vhs-neumarkt-st-veit.de
http://www.vhs-neumarkt-st-veit.de/
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Kolping sammelt wieder Kerzenreste: 
 
In der Zeit ab 04.01.2020 bis Ende Januar 2020 werden in 
den Kirchen St. Johann und St. Veit wieder Schachteln zum 
Sammeln von Kerzenresten aufgestellt. Sie können ihre 
alten Adventskerzen oder andere Kerzenreste dort 
hineinwerfen. Aus den Kerzenresten werden dann wieder 
neue Kerzen gegossen, welche in der Kirche St. Veit zum 
Kauf angeboten werden. Der Erlös wird wie immer für einen 
wohltätigen Zweck verwendet. 

  
Text: Thomas Obermeier 

 
 

 

 

Landratsamt geschlossen 
 

 

Das Landratsamt Mühldorf a. Inn ist am 27.12.2019 
geschlossen. 
 
Wir möchten jedoch ausdrücklich darauf hinweisen, dass 
die Einreichung von Wahlvorschlägen für die 
Landkreiswahlen am 27.12.2019 möglich ist.  
Der dafür zuständige Fachbereich 34 wird an diesem Tag 
besetzt sein. 
 
Text: LRA Mühldorf a. Inn 
 
 
 

 

Bürgerenergiepreis Oberbayern 
 

 

 
10.000 Euro für die Energiezukunft: Bewerben Sie sich 
jetzt! 
 
Wer kann teilnehmen? 
Mit dem Bürgerenergiepreis Oberbayern werden Privat- 
personen, Vereine, Schulen und Gruppierungen 
ausgezeichnet, die mit ihren Ideen und Projekten einen 
Impuls für die Energiezukunft vor Ort setzen. 
Ausgeschlossen sind Projekte von Firmen und Gewerbe- 
betrieben, die deren eigentlichen Geschäftszweck 
unterstützen (z. B. ein Heizungsbauer, der eine neue 
Wärmepumpe entwickelt hat). 
 
Welche Projekte können eingereicht werden? 
Gefördert werden pfiffige und außergewöhnliche Ideen und 
Maßnahmen, die einen Energiebezug haben und sich mit 
den Themen Energieeffizienz oder Ökologie befassen. Die 
Projekte sollen dazu beitragen, ein Bewusstsein für diese 
Themen zu schaffen. 
Der Realisierungsgrad der Maßnahmen ist kein Kriterium 
für die Bewerbung. Ideen und Konzepte die im laufenden 
Jahr begonnen haben, können genauso eingereicht werden 
wie Projekte, die schon vor längerer Zeit gestartet wurden 
und nach wie vor Bestand haben. 
Unter www.bayernwerk.de\buergerenergiepreis werden die 
Gewinner der letzten Jahre mit kurzen Videos vorgestellt ï 
hier kann man sich schnell und einfach ein Bild von der 
Bandbreite der möglichen Projekte machen. 
 
Was ist für die Bewertung entscheidend? 
Die eingereichten Vorschläge werden danach bewertet, ob 
es ihnen gelingt einen Impuls für die Energiezukunft zu 
setzen. Die Projekte sollen eine Vorbildfunktion einnehmen 
und die Akzeptanz für die Energiewende und die damit 
verbundenen Aufgaben erhöhen. Der Umfang des Projekts 
ist kein Bewertungskriterium. 

Die Auswahl der Gewinner erfolgt durch eine Fachjury. Die 
Zusammensetzung der Jury ist im Internet veröffentlicht. 
 
Wie bewirbt man sich? 
Unter www.bayernwerk.de\buergerenergiepreis finden Sie 
das Online-Bewerbungsformular sowie die Bewerbungs-
frist. Bewerbungsunterlagen, die nach der genannten Frist 
eingereicht werden, nehmen automatisch am 
Bürgerenergiepreis des Folgejahres teil. 
 
Was gibt es zu gewinnen? 
Der Bürgerenergiepreis Oberbayern ist mit insgesamt 
10.000 Euro dotiert. Die Aufteilung des Preisgeldes erfolgt 
durch die Jury. 
 
Bei Fragen zur Bewerbung wenden Sie sich bitte an: 
Anette Seidel, 0921-285-2082, 
buergerenergiepreis@bayernwerk.de 

 
Text: Regierung von Oberbayern, Wirtschaftsförderung 
 
 
 
 

 

Öffnungszeiten Wertstoffhof 
 

 

Neumarkt-Sankt Veit, Hörberinger Str. 52: 

 

Wochentag 
01.01.-28.02. 01.03.-30.11. 01.12.-31.12. 

Uhrzeit Uhrzeit Uhrzeit 

Mo xxx 16.00 - 18.00 xxx 

Mi xxx 16.00 - 19.00 xxx 

Fr 14.00 - 17.00 15.00 - 18.00 14.00 - 17.00 

Sa 10.00 - 12.00 10.00 - 12.00 10.00 - 12.00 

Sa xxx 
16.00 - 18.00 
nur Grüngut xxx 

 
Grüngutsammelstelle Egglkofen, Gewerbestr. 11 
 

  März April - Sept. Okt.- Nov. 

Freitag 15.00 - 17.00 17.00 - 19.00 15.00 - 17.00 
 
 
Es können bis zu 2 cbm Grünabfälle kostenlos abgegeben 
werden. Zum Grüngut gehören Gras, Zweige, Äste,  
Heckenschnitt und Laub. Nicht zum Grüngut zählen Obst, 
Fallobst und Gemüseabfälle. 
 

Die Öffnungszeiten vom Wertstoffhof und der Grüngut-
sammelstelle finden Sie auch im Entsorgungskalender. 
 

 

 

Sperrmüllabfuhr 
 

 

Die nächste Sperrmüllabfuhr findet zwischen 22. und 24. 
Januar 2020 statt. Annahmeschluss für die 
Sperrmüllschecks im Landratsamt Mühldorf a. Inn ist 
Freitag, 03. Januar 2020 um 10 Uhr. 
 
Die Sperrmüllschecks erhalten Sie bei der Abfallwirtschaft 
des Landratsamtes sowie im Rathaus Neumarkt-Sankt Veit, 
in der Kasse, Zi. Nr. 104.  
  

http://www.bayernwerk.de/buergerenergiepreis
http://www.bayernwerk.de/buergerenergiepreis
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Rauscheder Marion 
Kasse 

98 88-15 
marion.rauscheder@vgnsv.de 
 

Reichl Florian 
Bauamt 

98 88-47 
florian.reichl@vgnsv.de 

Seisenberger Angela 
Einwohnermeldeamt 

98 88-46 
angela.seisenberger@vgnsv.de 

Steinberger Hildegard 
Wasser/Kanal/Abfallw. 

98 88-23 
hildegard.steinberger@vgnsv.deUH  

Wastlhuber Christina 
Einwohnermeldeamt 

98 88-42 
christina.wastlhuber@vgnsv.de  

Weichselgartner Gertraud 
Hauptamt, Bürgermeisterbüro 

98 88-20 
gertraud.weichselgartner@vgnsv.de  

Wollersheim Stefan,  
EDV 

98 88-48 
stefan.wollersheim@vgnsv.de 

Zettel Anita 
Standesamt 

98 88-12  
anita.zettel@vgnsv.de  

Telefax 98 88-28 

Anlaufstelle Egglkofen  
Bürgermeister Ziegleder 

58 36, Handy: 0172/8531612 
gemeinde-egglkofen@t-online.de  

Servicenummer für Notfälle bei 
gemeindl. Versorgungsleitungen 
in Egglkofen  

Maier Rudi, 0160/8463228 
Ortmeier Richard, 0160/4461171 

Servicenummer für Notfälle bei 
städtischen Versorgungs-
leitungen in Neumarkt-Sankt Veit 

01 70/23 13 47 9  

Bauhof 89 00, bauhof@vgnsv.de 

Freibad 98 40 13, freibad@vgnsv.de 

Kläranlage 15 93, klaeranlage@vgnsv.de 

Wasserwerk 15 37, wasserwerk@vgnsv.de 

Bürgerbüro Landratsamt 98 88-50 

 

 

 

Kontakt ins Rathaus 
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Ansprechpartner  
Abteilung 

Durchwahl 
E-Mail 

Baumgartner Erwin 
Erster Bürgermeister  

98 88-16 
erwin.baumgartner@vgnsv.de 

Dechantsreiter Sabine  
Hauptamt, 
Bürgermeisterbüro 

98 88-37  
sabine.dechantsreiter@vgnsv.de 

Ecke Ilse  
Finanzverwaltung 

98 88-31 
ilse.ecke@vgnsv.de 

Engelmann Natascha  
Bauamt 

98 88-24  
natascha.engelmann@vgnsv.de 

Fuchs Melanie 
Bauamt 

98 88-22 
Melanie.fuchs@vgnsv.de 

Fuchsgruber Brigitte  
Sozial- u. Gewerbeamt 

98 88-19 
brigitte.fuchsgruber@vgnsv.de 

Hirtelreiter Karin  
Hauptamt, 
Bürgermeisterbüro 

98 88-16  
karin.hirtelreiter@vgnsv.de 

Huber Markus 
Finanzverwaltung 

98 88-45 
markus.huber@vgnsv.de 

Holzner Andrea  
Kasse 

98 88-30 
andrea.holzner@vgnsv.de 

Ißmaier Marion  
Bauamt, EDV 

98 88-38 
marion.issmaier@vgnsv.de 

Klutsch Karin  
Steueramt 

98 88-14 
karin.klutsch@vgnsv.de 

Kohwagner Michael 
Bauamt 

98 88-43 
michael.kohwagner@vgnsv.de 

Laube Julia 
Ordnungsamt 

98 88- 13 
julia.laube@vgnsv.de  

Menzel Thomas 
Geschäftsleitung 

98 88-41 
thomas.menzel@vgnsv.de 

Mösl Lea, Azubi 98 88-44 lea.moesl@vgnsv.de 
 

 

 
 
Angebot Datum, Ort Kontakt 
Einstiegsseminare für Existenzgründer Mi. 22. Januar 2020, ab 16 Uhr Bildungszentrum Mühldorf 

 Bildungszentrum Mühldorf Tel. 08631/3873-10 
 

Beratungstag zur Existenzgründung tägliche Beratung möglich Landratsamt, Tel. 08631/90178-13 
der Industrie- und Handelskammer im Landratsamt Bitte Termin vereinbaren! 
 

Energiesprechtag vierteljährlich jeden 1. Mittwoch im Monat  Landratsamt 

 Rathaus Neumarkt-Sankt Veit, Zi. Nr. 109 Anmeldung unter Tel. 08631/699357 
 (04.03.2020) 
 

Sprechtag für behinderte Menschen jeden letzten Donnerstag im Monat Behindertenbeauftragte Margret 

 (30.01.2020) 14:00 ï 15:30 Uhr  Ederer, Tel. 08639/9888-32, nur 
   während der Sprechzeiten 
 

Sprechtag für Menschen mit  nächster Termin voraussichtlich März 2020 Landratsamt Mühldorf a. Inn, Keller, 
Hörbehinderung Anmeldung erforderlich! Raum -1.11, Tel. 08631/699-509 
   

Sprechtag für Versicherte und Rentner jeden 4. Montag im Monat (27.01.2020) Terminvereinbarung unter der Tel. 
der Dt. Rentenversicherung im Landratsamt, kleiner Sitzungssaal 0800/6789100, erreichbar von 

  Mo.-Fr. von 8:30 Uhr ï 12 Uhr 
 
 

Patientenvorsorge, Vorsorgevollmacht jeden 1. Mittwoch im Monat (08.01.2020) Anna Hospizverein 
Gruppeninformationsgespräche im Kulturbahnhof, Neumarkt-Sankt Veit Anmeldung unter Tel. 08631/1857-0 
 

 

Migrationssprechstunde jeden Donnerstag von 15:30 ï 17:30 Uhr, Caritas Zentrum Mühldorf 

 Rathaus, 1. Stock, Zi. Nr. 109 Tel.: 08631/3763-20 
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